

Thawee und Axel Ertelt, Lohstraße 37, 58553 Halver

Nr. 7, Juli/August 2008

((((((((((((((((((((((((((((((
Wenn Sie diesen Email-Newsletter nicht mehr bekommen wollen, teilen Sie uns dies bitte per Email an axelertelt@aol.com mit und wir werden Sie umgehend aus dem Verteiler löschen.
((((((((((((((((((((((((((((((
Haftungsausschluss: Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch können wir für die Richtigkeit aller Angaben keine Gewähr übernehmen. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für die Inhalte und Funktionalität aller Websites, auf die wir in diesem Newsletter verweisen oder auf die wir einen Link gesetzt haben. Für die verlinkten Websites, insbesondere für deren Inhalte und Funktionalität, sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich! Der Gebrauch der Links geschieht ausdrücklich auf eigene Verantwortung. Wir haften nicht für Schäden aller Art, die durch die Benutzung der Links entstehen könnten.

((((((((((((((((((((((((((((((
Hinweis: Alle bisher erschienenen Ausgaben können Sie noch im Internet nachlesen unter:

http://www.tag-und-nachtpflege.de/html/news.html
((((((((((((((((((((((((((((((
Zum Erscheinen dieser Ausgabe

Liebe Leserinnen und Leser,

aus zeitlichen Gründen fällt der Newsletter diesmal nicht ganz so umfangreich aus. Um uns ein wenig von dem Stress und der Hektik der vergangenen 3 Jahre (seit Beginn der Behinderung meiner Frau) zu erholen und etwas mehr gemeinsam unternehmen zu können, machen wir eine Sommerpause. Der nächste reguläre Newsletter erscheint dann erst wieder Anfang November. Sollte zwischenzeitlich jedoch etwas Wichtiges, Termingebundenes auf den Tisch flattern, gibt es eine Termin-Sonderausgabe.

Ihr Axel Ertelt
((((((((((((((((((((((((((((((
Steuerermäßigung für „haushaltsnahe Dienstleistungen“ bei Heimbewohnern

Wenn ein(e) Bewohner(in) eines Altenheimes (oder einer ähnlichen Einrichtung) einen eigenständigen, abgeschlossenen Haushalt führt und diese eigene Wirtschaftsführung nachweisen kann (eigene Kochgelegenheit im Zimmer ist Voraussetzung) kann eine Steuerermäßigung für „haushaltsnahe Dienstleistungen“ (= handwerkliche Tätigkeiten in der eigenen Wohnung, wenn es sich dabei um kleinere Schönheits- oder Ausbesserungsarbeiten handelt) in Anspruch nehmen. Die Bereiche außerhalb des Apartments zählen dabei nicht mehr zum eigenen Haushalt.

Voraussetzung für diese Steuerermäßigung ist ferner die Vorlage einer Rechnung und der Nachweis über eine nicht Bar getätigte Zahlung. Ferner teilte dazu das OFD Koblenz unter Az.: S 2296b A – St 32 3 (06.03.2008) mit, dass die begünstigte Dienstleistung dem Heimbewohner regelmäßig gesondert in Rechnung gestellt werden muss. Wenn nur ein Heimvertrag vorliegt, können sich Nachweisprobleme ergeben, wenn keine Aufteilung des Entgelts vorgenommen wird. Außerdem, weist das OFG nochmals darauf hin, dass Bargeschäfte nicht begünstigt sind (weder mit, noch ohne Rechnung)!

((((((((((((((((((((((((((((((
Betreutes Wohnen auf der Insel Koh Samui

Nach dem Flop mit dem „betreuten Wohnen in Nordthailand“ erhielten wir nunmehr über den „Thai-Ticker“ von Raimund Härthe aus Chiang Mai den Hinweis auf ein neues Projekt, das diesmal seriös erscheint:

Am 1. August 2008 findet die Neueröffnung der mit deutschem Management geführten Samui Parkville Residence statt. Sie bietet neben der Möglichkeit eines Kurz- oder Langzeitaufenthaltes auch „Betreutes Wohnen“ und einen 24stunden Pflegeservice unter deutscher, berufserfahrener und fachlicher Leitung. Der Pflegeservice wird in 8stunden-Schichten betrieben – d.h., für einen 24stunden-Service wird man von 3 Pflegerinnen am Tag betreut. Pro Schicht kostet die Pflege 200 € im Monat. Zur Verfügung stehen insgesamt 12 hochwertig ausgestattete Park- und Strandvillen. Sie können zwischen Vollverpflegung und Selbstverpflegung wählen. Auch ansonsten gibt es ein reichhaltiges Angebot.

Weitere Infos oder Kontaktaufnahme unter:

www.samuiparkville.com
((((((((((((((((((((((((((((((
Eingliederungshilfe für schwer körperbehinderten Studenten

(Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Az.: L 20 B 133/06 SO ER)
Ein schwer körperbehinderter Student kann für das Studium an einer Hochschule durch Unterbringung in einem Wohnheim für körperbehinderte Studenten Eingliederungshilfe beanspruchen, wenn hierdurch „behinderungsbedingte Hindernisse und Erschwernisse ausgeräumt werden“ können. Die Voraussetzungen dafür sind nach einem Urteil des Landessozialgericht NRW gegeben, wenn sich das Wohnheim in der Nähe zur Universität befindet und viele, aber zu unregelmäßigen Zeiten anfallende, deshalb nicht planbare Hilfeleistungen notwendig sind, die beim Pflege- und Betreuungspersonal des Wohnheims jederzeit abrufbar sind, und zudem auch ein Fahrdienst in Anspruch genommen werden kann.

((((((((((((((((((((((((((((((
Angespartes Blindengeld ist kein Vermögen

(Bundessozialgericht, Az.: B 8/9b SO 20/06 R)

Sozialämter sind nicht berechtigt einem Leistungsempfänger die Sozialhilfe lediglich als Darlehen zu gewähren, weil dieser sein Blindengeld angespart hat. Die Verwertung des Blindengeldes würde für den Leistungsempfänger eine Härte bedeuten, denn das Geld diene „typisierend und pauschalierend dem Ausgleich für höhere blindenbedingte Aufwendungen“. Die Zielsetzung der Blindengeldgewährung wäre gefährdet, wenn der Blinde gezwungen würde das monatliche Blindengeld, das als zweckgebundenes Einkommen privilegiert ist, auszugeben. Dabei muss dem Empfänger vielmehr auch ermöglicht werden, mit angespartem Blindengeld zu einem späteren Zeitpunkt höhere blindenspezifische Ausgaben zu tätigen.  Dabei müsse dies bzw. das Vorhaben auch nicht nachgewiesen werden!

Im verhandelten Fall ging es um ein angespartes Blindengeld in Höhe von 9.000 Euro.

((((((((((((((((((((((((((((((
Finanzamt muss behindertengerechten Umbau

als außergewöhnliche Belastung anerkennen

(Finanzgericht Rheinland Pfalz, Az.: 2 K 1917/06)

Der Info-Dienst Recht und Steuern der Landesbausparkassen wies auf dieses Urteil hin, wonach der behindertengerechte Umbau eines Hauses als außergewöhnliche Belastung anerkannt werden kann. In dem verhandelten Fall ging es um einen Hausbesitzer, der das Haus für seine zu 100 % schwerbehinderte, im Rollstuhl sitzende Tochter umgebaut hatte. Zu den Umbaumaßnahmen gehörten der Einbau breiter Türen, eine Duschtrennwand mit doppelter Flügeltür Und eine Rampe am Hauseingang.

Das Finanzamt wollte diese Kosten nicht anerkennen. Begründet wurde die Ablehnung mit dem Verweis, dass diese Umbauten auch von anderen Hausbewohnern genutzt werden könnten und der Gegenwert der Immobilie durch den Umbau gestiegen sei.

Bei der Verhandlung kamen die Richter zu dem Schluss, dass nicht zu erkennen sei, wie die Umbauarbeiten den Verkaufswert der Immobilie steigern sollten. Zudem überwiege eindeutig die Absicht das Haus behindertengerecht umzugestalten. Deshalb läge auch eine außergewöhnliche Belastung im steuerlichen Sinne vor!

((((((((((((((((((((((((((((((
Rente für Schwerbehinderte

Zu beachtende Kriterien, damit keine Nachteile entstehen

Eine vorzeitige Altersrente wegen Schwerbehinderung kann nur gegen die Rentenversicherung Bund durchgesetzt werden, wenn mindestens 35 Beitragsjahre nachgewiesen werden können. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Beitragszeit mit Pflichtbeiträgen oder freiwilligen Beiträgen (Selbständige, die von der Beitragspflicht befreit sind) geleistet wurden. Fehlen dazu Beitragszeiten, so besteht keine Chance auf die vorzeitige Altersrente wegen Schwerbehinderung [nach einem Urteil des Sozialgericht Reutlingen, Az.: S 11 R 1763/06].

Zudem muss die Schwerbehinderung bereits beim Rentenantrag verbindlich festgestellt sein: „Beim ‚Beginn der Altersrente’ i. S. des § 236a SGB VI kommt es auf den Leistungsbeginn der Rente an, nicht auf die erfolgte Anerkennung als schwerbehinderter Mensch. Es ist nicht das einmalige Entstehen der Anerkennung als Schwerbehinderter maßgeblich, sondern das Weiterbestehen dieser Eigenschaft im Zeitpunkt des Beginns der Rente. Dies hat der Gesetzgeber durch die Bezugnahme darauf, dass die Anerkennung als schwerbehinderter Mensch auch (noch) bei Beginn der Rente vorliegen muss, sichergestellt.“ Ein entsprechendes Urteil des Bundessozialgerichts vom 26.07.2007 (Az.: B 13 R 44/06 R) können Sie hier mit der ausführlichen Begründung nachlesen: http://www.anhaltspunkte.de/rspr/urteile/B_13_R_44.06_R.htm (auch Quelle zum vorstehenden Absatz).

Zu dieser Regelung gibt es allerdings auch Ausnahmen wie das Bundessozialgericht entschieden hat. Im konkreten Fall ging es um eine Rentnerin, die zunächst ein vorgezogenes Altersruhegeld bezogen hatte. Sie hatte bereits vor dem Beginn der Rente einen Antrag auf Schwerbehinderung gestellt, doch kam der Bescheid erst 10 Monate nach Rentenbeginn. Der Bescheid besagte allerdings, dass sie bereits vor Rentenbeginn schwerbehindert war. Die Rentenversicherung lehnte einen Wechsel in die höhere Schwerbehindertenrente ab. Demgegenüber entschied das Bundessozialgericht in diesem Fall, dass der Frau die höhere Schwerbehindertenrente zusteht! (Urteil des Bundessozialgerichts, Az: B 13 R 44/07 R.)

((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((
Der Newsletter macht Sommerpause

So ein Newsletter macht viel Arbeit – vor allem die Recherchen. Da wir auch anderweitig voll ausgelastet sind und jetzt in der Urlaubszeit auch einmal ein wenig mehr Zeit in der Familie zusammen verbringen und etwas unternehmen, machen wir eine kleine Sommerpause. Das „gemeinsame“ kam beim Stress der vergangenen Jahre leider viel zu kurz. Und immerhin liegt unser letzter gemeinsamer Urlaub bereits 5 Jahre zurück. Wir hoffen also auf das Verständnis unserer Leser.

Der nächste Newsletter, die Ausgabe Nr. 8, kommt dann Anfang November 2008. Falls bis zum Erscheinen des nächsten Newsletter wichtige und interessante aktuelle Termine bekannt werden, so werden wir diese in einer „Termin-Sonderausgabe“ bekannt geben.

((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((
Pflegeversicherungsbeiträge wurden erhöht

Zum 1. Juli 2008 wurden die Beiträge der Pflegeversicherung um ¼ Prozent auf 1,95 % für Versicherte mit Kindern und auf 2,2 % für Versicherte ohne Kinder erhöht. Dies geschah im Rahmen des Gesetzes zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung vom 28.05.2008.

Gleichzeitig sollen die Leistungen schrittweise erhöht werden. So haben Versicherte jetzt erstmals auch einen Anspruch auf individuelle und umfassende Pflegeberatung.

((((((((((((((((((((((((((((((
Impressum

Diese „Informationen für Behinderte und ihre Angehörigen“ erscheinen alle zwei Monate als Email-Newsletter in Form einer Email. Zusätzlich sind sie seit Januar 2008 auch über das Internet auf der Homepage (http://www.tag-und-nachtpflege.de/) des Pflegedienstes In guten Händen von Frau Erika Hedtfeld aus Halver in der Rubrik „News“ aufrufbar. Die „Informationen für Behinderte und ihre Angehörigen“ werden privat herausgegeben von Axel Ertelt aufgrund der eigenen heutigen Behinderung von Thawee Ertelt.

Hinweis: Von allen Email-Empfängern wird lediglich die Email-Adresse im Verteiler gespeichert. Ich speichere keine Namen, Postadressen oder sonstige Daten des jeweiligen Empfängers! Wenn Sie mir eine Email schicken geben Sie daher bitte unbedingt jedes Mal Ihren vollständigen Namen an. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Anonyme Zuschriften können nicht bearbeitet werden. Bei nur Newsletter-Bestellung genügt Ihre Emailadresse alleine.

Haftungsausschluss: Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch können wir für die Richtigkeit aller Angaben keine Gewähr übernehmen. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für die Inhalte und Funktionalität aller Websites, auf die wir in diesem Newsletter verweisen oder auf die wir einen Link gesetzt haben. Für die verlinkten Websites, insbesondere für deren Inhalte und Funktionalität, sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich! Der Gebrauch der Links geschieht ausdrücklich auf eigene Verantwortung. Wir haften nicht für Schäden aller Art, die durch die Benutzung der Links entstehen könnten.

Obwohl ich in der Regel die Links vor dem Versand noch einmal prüfe, könnte es vorkommen, dass ein Link nicht funktioniert. Das kann mehrere Ursachen haben: 1. Bilder und/oder Links werden bei Ihnen nicht automatisch akzeptiert. Benutzen Sie die Funktion „Bilder und Links zulassen“ oder kopieren Sie den Link und fügen ihn ins entsprechende Feld ein um die Seite aufzurufen. 2. Der Bericht könnte aus dem Internet herausgenommen worden sein. 3. Der Bericht könnte auf eine andere Seite verschoben worden sein. Recherchieren Sie in diesem Fall über die Startseite der entsprechenden Homepage nach dem Bericht. 4. Es handelt sich um eine PDF-Datei, die Sie nicht abrufen können, weil Sie den Adobe Reader (aktuelle Version: 9) nicht installiert haben. Diesen können Sie über das Internet (http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html) auf Ihren Computer downloaden und installieren. Dann müssten Sie die PDF-Datei lesen können.

V.i.S.d.P.: Axel Ertelt

Hausanschrift: Lohstr. 37, 58553 Halver, Germany

Postanschrift: Postfach 1227, 58542 Halver, Germany

Tel.: +49 (0)2353 – 2005, Fax: +49 (0)2353 – 2006

Email: axelertelt@aol.com
((((((((((((((((((((((((((((((
Sie können diesen Newsletter gerne ausdrucken, kopieren und an andere interessierte Personen weiterreichen oder auch als Email weiterschicken. – Oder teilen Sie uns die Email-Adressen von Bekannten mit, die Interesse daran haben könnten und denen wir auf Ihre Empfehlung eine Ausgabe zuschicken. – Alternativ können Sie natürlich auch die „News“-Seite des Pflegedienstes

„In guten Händen“ weiterempfehlen, auf der unsere Newsletter im Internet einzusehen sind: http://www.tag-und-nachtpflege.de/html/news.html
((((((((((((((((((((((((((((((
( Der nächste Newsletter für November/Dezember 2008 erscheint voraussichtlich Anfang November 2008. (
Sollten uns bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe wichtige Termine bekannt werden, so teilen wir diese vorab an die Empfänger unseres Email-Newsletters per Email gesondert mit.
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